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GESUNDHEITSPOLITIK

Die „Richtlinie zur Gewinnung von Blut 
und Blutbestandteilen und zur Anwen-
dung von Blutprodukten (Richtlinie 
Hämotherapie)“ wird von der Sächsi-
schen Landesärztekammer überwacht 
und betrifft alle Einrichtungen, die Blut 
bzw . Blutprodukte anwenden . 

Alle Einrichtungen werden Anfang des 
Jahres angeschrieben und müssen klar 
definierte Unterlagen einreichen . Ein 
hohes Engagement aller Beteiligten in 
Sachsen und die konkrete Unterstüt-
zung der Kammer mit Einzelberatung 
und einem sehr beliebten Jahrestreffen 

der Qualitätsbeauftragten gewährleis-
tet eine inzwischen sehr gute Qualität 
der Leistungserbringung . 

Details finden Sie unter 
www .slaek .de ➝ Ärzte ➝ 

Qualitätssicherung ➝ 

Downloadbereich ■

Dr . med . Patricia Klein 
Ärztliche Geschäftsführerin

QS Hämotherapie: 
Nach dem Audit ist vor dem Audit
Sehr gute Ergebnisse in Sachsen
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